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Physikalische Gefährdungen
SICHERHEIT, ARBEIT 

GESUNDHEIT

Aktuelle gesetzliche Regelungen 
zum Schutz vor Gefährdungen durch 
 elektromagnetische Felder
Der Schutz von Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch elektromagnetische Felder ist in Deutsch-

land durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
[1] und die Verordnung zum Schutz der Beschäf-
tigten vor Gefährdungen durch elektromagne-
tische Felder (Arbeitsschutzverordnung zu elek-
tromagnetischen Feldern – EMFV) [2] gesetzlich 
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Neue Arbeitsschutzverordnung zu 
 elektromagnetischen Feldern – Teil 1: 
Anwendungsbereich, EMF-Wirkungen, 
Schutzkonzept
Im November 2016 trat die Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern – EMFV  
in Kraft. Damit werden in Deutschland Vorschriften zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit 
von Beschäftigten für alle Tätigkeitsbereiche mit elektromagnetischen Feldern bis 300 GHz  
gesetzlich festgelegt. Teil 1 des Beitrags erläutert den Anwendungsbereich der EMFV, die  
biologischen Wirkungen elektromagnetischer Felder sowie die Grundlagen des Schutzkonzeptes 
der EMFV. Teil 2 in der Ausgabe 9/2017 der sis informiert über Expositionsgrenzwerte und  
Auslöseschwellen des Schutzkonzeptes der EMFV und deren Anwendung bei der  
Gefährdungsbeurteilung sowie über Maßnahmen, um Gefährdungen durch  
elektromagnetische Felder zu verhindern bzw. zu minimieren.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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geregelt. Die EMFV trat am 19. November 2016 
in Kraft. Dadurch erfolgte die nationale Umset-
zung der EU-Arbeitsschutz-Richtlinie 2013/35/
EU vom 26. Juni 2013 über „Mindestvorschriften 
zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch physika-
lische Einwirkungen (elektromagnetische Fel-
der)“ [3] als 20. Einzelrichtlinie im Sinne des 
Art. 16 (1) der Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 
89/391/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/40/EG. Zur Erleichterung der Anwendung 
der EMF-Richtlinie stellte die Kommission einen 
dreibändigen unverbindlichen Leitfaden zur 
Richtlinie 2013/35/EU „Elektromagnetische Fel-
der am Arbeitsplatz“ bereit [4, 5, 6].

Die EMFV wurde aufgrund der §§ 18 und 19 
des ArbSchG erlassen und im Bundesgesetzblatt 
BGBL 2016 Teil I Nr. 54 vom 18.11.2016 veröffent-
licht. Damit wurde die Umsetzung der vierten und 
letzten der europäischen Arbeitsschutz-Richtlini-
en zum Schutz der Beschäftigten vor physikali-
schen Einwirkungen abgeschlossen. 
Um die Anwendung der EMFV in der betriebli-
chen Praxis zu erleichtern, wird die Verordnung 
durch praxisorientierte Technische Regeln –
TREMF konkretisiert werden. Die Technischen Re-
geln werden durch den Ausschuss für Betriebs-
sicherheit (ABS) erarbeitet, der das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) auch 
zu Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
hinsichtlich elektromagnetischer Felder an Ar-
beitsplätzen berät.

Anwendungsbereich der EMFV
Die Verantwortung für den Schutz der Beschäf-
tigten liegt beim Arbeitgeber.

Die EMFV gilt für alle Tätigkeitsbereiche zum 
Schutz der Beschäftigten vor tatsächlichen oder 
möglichen Gefährdungen ihrer Gesundheit und 
Sicherheit durch Einwirkungen von elektroma-
gnetischen Feldern (EMF) und umfasst nach § 1 
alle Gefährdungen der Beschäftigten als Folge 
von direkten und indirekten Wirkungen elek-
tromagnetischer Felder am Arbeitsplatz bis 
300 GHz. Dabei werden Schülerinnen und Schü-
ler, Studierende, Praktikanten etc., die bei ihren 
Tätigkeiten elektromagnetischen Feldern ausge-
setzt sind, den Beschäftigten gleichgestellt. 

Wirkungen elektrischer, magnetischer und 
elektromagnetischer Felder
EMF treten sowohl in der natürlichen Umgebung 
des Menschen (schwaches Erdmagnetfeld, Blitze 
bei hohen statischen Aufladungen bei Gewitter), 
als auch in ständig steigendem Maß in der beruf-
lichen und häuslichen Umgebung auf, s. Titelbild. 
Das ist durch den Einsatz moderner technologi-
scher Verfahren (wie z. B. Schweißen, Elektroly-
severfahren, induktive Erwärmung) bedingt. 

Damit verbunden ist die vermehrte Anwendung 
von Gleichfeldern oder langsam bzw. schnell 
veränderlichen Wechselfeldern mit homogenen, 
inhomogenen kontinuierlichen oder gepulsten 
Feldern.

Elektromagnetische Felder im Spektralbereich 
0 Hz bis 300 GHz, s. Tab. 1, besitzen keine ausrei-
chende Energie, um Moleküle zu dissoziieren oder 
zu ionisieren und werden deshalb unter der Be-
zeichnung „nichtionisierende Strahlung“ zusam-
mengefasst.

Elektromagnetische Felder bestehen aus  einer 
magnetischen und einer elektrischen Komponen-
te, die bei niederfrequenten Feldern schwach, bei 
hochfrequenten Feldern stark miteinander ge-
koppelt sind.

Zur Wahrnehmung von elektromagnetischen 
Feldern haben Menschen keine Sinnesorgane, 
lediglich die Auswirkungen wie Reiz- oder Wär-
mewirkungen werden physiologisch empfunden. 
Deshalb sind elektromagnetische Felder nur auf 
der Grundlage von Mess- und numerischen Simu-
lationsverfahren zu beschreiben und zu beurtei-
len.

Beim Schutz vor direkten Wirkungen infolge 
EMF-Exposition wird zwischen sensorischen Wir-
kungen und gesundheitlichen Wirkungen unter-
schieden. Dabei sind die gesundheitlichen Wir-
kungen schwerwiegender.

Direkte Wirkungen
Gesundheitliche Wirkungen als nachgewiesene 
direkte Wirkungen elektromagnetischer Felder 
auf den Menschen, die bis zu gesundheitlichen 
Schädigungen führen können, sind folgende: 

 ▶ Kraftwirkungen statischer magnetischer Fel-
der (0 Hz) 

 ▶ Nichtthermische Wirkungen statischer und 
niederfrequenter Felder (0 Hz bis 10 MHz) als 
Stimulationen bzw. Reizwirkungen auf Sin-
nesorgane und als Stimulation von peripheren 
Nerven und von Muskeln, Störung der autono-
men Herzaktion (maximale Empfindlichkeit 
bei ca. 50 Hz)

Frequenzbereiche elektromagnetischer Felder und typische Eigenschaften

Bezeichnung Frequenzbereich Typische Eigenschaften

statische Felder 0 Hz zeitlich nicht veränderliche Felder

niederfrequente Felder

> 0 Hz bis 10 MHz zeitlich veränderliche Felder, an eine 
Quelle gebunden, Felder nehmen 
mit zunehmender Entfernung expo-
nentiell schnell ab

Übergangsbereich
100 kHz bis 10 MHz typische Eigenschaften nieder- und 

hochfrequenter Felder überlagern 
sich

hochfrequente Felder
100 kHz bis 300 GHz zeitlich veränderliche Felder, können 

sich von der Quelle lösen und im 
Raum ausbreiten

Tab. 1: Frequenzbereiche elektromagnetischer Felder und typische Eigenschaften.
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